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5. DIE BAUZEIT

yi. Die Baubewilligung des Bundesrates

Auf die Sitzung des Landrates vom 12. Juni 1935 hin traten auch
die drei Kämpfer für das Projekt Flury — Konstantin Vokinger,
Martin Wyrsch und Wilhelm Flury — wieder an die Öffentlichkeit.
Als «treue Freunde des Bannalpwerkes» baten sie den Landrat, den

Staudamm noch nicht in Auftrag zu geben. Bevor man vertragliche
Verpflichtungen eingehe, sollte die Finanzierung gesichert werden.
Auch seien nicht alle interessierten Firmen gleich behandelt worden.
Im weitern habe Ing. Biveroni in seinem Vorschlag für Sprengungen,
Transporte und die Verbreiterung des Lehmkerns rund 200 000 Fr.
zu wenig eingesetzt1.

Zu Beginn der Landratssitzung gaben 18 Ratsherren eine schriftliche

Erklärung ab, in der sie jede Verantwortung für den Beschluß
auf sofortigen Baubeginn ablehnten. Dieser Verstösse gegen die
Vollziehungsverordnung des Landrates vom 14. Juli 1934.

In der Erklärung hieß es, die Unterzeichner bedauerten, «daß ein so

enorm wichtiger Beschluß nicht einmal mit der Mehrheit der Stimmen des

ganzen Landrates gefaßt werden konnte.» Unglücklicherweise sei diese

wichtige Vorlage «dem Landrat erst 2V2 Tage vor Anberaumung der

Sitzung zugegangen». Schließlich seien «die Verhandlungen des Landrates
durch die Anwesenheit meist nur bannalpfreundlicher Bürger stark
beeinflußt» worden 2.

Landammann Christen wies hierauf die Vorwürfe der ehemaligen

Initianten betreffend den Voranschlag Biveronis zurück. Eine
Verschiebung der ArbeitsVergebung komme nach den bereits gefaßten

Beschlüssen nicht mehr in Frage. Die einheimischen Firmen hätten

zu hohe Offerten eingereicht. Falls die Finanzierung durch die
Kantonalbank mit Unterstützung der Schweiz. Nationalbank nicht
zustandekomme, werde ein öffentliches Anleihen die benötigten
Geldmittel einbringen. Ing. Biveroni sei bereit, auf 18 000 Fr. seines

Honorars zu verzichten, wenn er dafür 20 % des Betrags erhalte, der
durch Unterschreitung des Voranschlags eingespart werde. Dies zei-

1 Nachlaß Vokinger; Zuschrift an die Mitglieder des Landrates vom 10. 6. 1935
2 VL, LTB 141, 13. 6. 193J

180



ge, daß man mit beträchtlichen Minderkosten rechnen könne. Der
vorgelesene Bauvertrag mit Prader und Hatt-Haller wurde schließlich

mit 24 zu 21 Stimmen genehmigt3.
Nun konnte auch mit der Beschäftigung von Arbeitslosen ernst

gemacht werden. Kantonsbürger oder mindestens 6 Monate in Nid-
walden Niedergelassene wurden aufgerufen, sich zu melden. Doch
solle niemand seine bisherige Anstellung aufgeben 3a. Vorerst konnten
so—80 Mann, ab Mitte Juli 120—140 und ab Mitte August bis Frost-
beginn 220—240 Mann beschäftigt werden 4.

Noch nicht abfinden mit dem Baubeginn wollten sich die
Gemeinderäte von Hergiswil und Stajsstad. Zusammen mit dem

Luzerner Stadtpräsidenten Zimmerli und dem Direktor des EWLE
sprachen Delegationen der beiden Räte am 13. Juni 1935 bei
Bundesrat Pilet-Golaz in Bern vor. Sie verlangten vom Bundesrat ein

Bauverbot, da Nidwaiden die hohen Xnlagekosten nicht verkraften
könne. Durch den Terror, der in Nidwaiden herrsche, wagten sich

viele Bürger nicht mehr an die Landsgemeinde. Auch der Landrat habe
dem Baubeginn nur unter Druck zugestimmt. Bundesrat Pilet-Golaz
erklärte, bei diesem Werkbau handle es sich um eine kantonale
Angelegenheit. Der Bundesrat könne nicht ohne weiteres in die Kompetenzen

eines Kantons eingreifen, obwohl aus wirtschaftlicher Sicht
bessere Lösungen vorhanden wären s.

Während in Bern versucht wurde, durch schriftliche und mündliche
Kontakte zwischen den drei betroffenen Departementen Klarheit über das

weitere Vorgehen zu erlangen, äußerte sich Fritz Frey-Fürst in einem weitern

Schreiben an das EPED besorgt darüber, daß der Präsident der eidg.
Elektnizitätskommission, der Obwaldner Ständerat Amstalden, zu wenig
unparteiisch sein könnte '. Das EPED antwortete, nichts erlaube «die
vollkommene Unvoreingenommenheit des Präsidenten der Kommission für
elektrische Anlagen in Frage zu ziehen» 7.

Ende Juni lief die Frist für die Kündigung der Stromlieferungs-

3 Prot. LR, 12. 6. 1935; LTB, VL 141, 13. 6. 1935; LNN 142, 14. 6. 1935; NVB,
UW 48, 15. 6. 1935

3a ABl. 23 und 24, 7. und 14. 6. 1935
4 SAD 36; Baubericht I an den Landrat, 28. j. 1935
5 E 8190 A 3, Bd. 17; Aktennotiz Dir. Lussers vom EAE, 17. 6. 1935
' VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/1; Frey-Fürst an EPED, 13. 6. 1935
7 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/12; EPED an Frey-Fürst, 17. 6. 1935
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Verträge mit dem EWLE ab. Da aber nur sechs Gemeinden dem
Regierungsrat einen formellen Auftrag erteilt hatten, nahm dieser die

Kündigung vor «im Namen und Auftrag der Bezirksgemeinden
Wolfenschießen, Dallenwil, Oberdorf, Stans, Buochs, Ennetbürgen und
an Stelle der Bezirksgemeinden Hergiswil und Stansstad» 8.

Postwendend wies das EWLE die Kündigung für die Gemeinden
Hergiswil und Stansstad zurück 9.

Die Frage der Kündigung war in Stans an der Gemeindeversammlung
vom 2j. Mai 1935 zur Sprache gekommen. Gegen die Aufforderung des

Regierungsrates machte sich eine recht starke Opposition bemerkbar. Nach
lebhafter Diskussion, die bis nach Mitternacht dauerte, wurde die Kündigung

mit 291 zu 127 Stimmen gutgeheißen10. In Stansstad und Hergiswil
figurierte dieses Geschäft gar nicht auf der Traktandenliste der Bezirksgemeinde.

An den Versammlungen der übrigen fünf Gemeinden machte sich
keine nennenswerte Opposition bemerkbar 11.

Ebenfalls Ende Juni traf die^ sehnlichst erwartete Baugenehmi-

gung des Bundesrates ein, die aber nur unter zahlreichen Vorbehalten
erfolgte. Im/BegleitbrieF zum Bericht des Oberbauinspektorats vom
1./18. Juni 1935 äußerten die Landesväter noch zusätzliche Bedenken.

Sie befürchteten, «Nidwaiden könnte sich durch dieses Werk,
dessen rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen noch nicht
abgeklärt» seien, «eine finanzielle Last aufbürden, die den Vorteilen des

Unternehmens, auch den ideellen, nicht entsprechen würde». Auch
könne eine Bundeshilfe «weder heute noch später in Frage kommen,
da die Elektrizitätswerke sich selber erhalten» müßten 12.

Der Bericht des Oberbauinspektorats verlangte als wichtigste bauliche
Maßnahmen eine Verbreiterung des Überlaufs von 10 auf 15 m und ein

Aufstocken des Lehmkerns bis mindestens 1,5 m über die Höhe der
Überlaufkante. Aus dem reichhaltigen Katalog weiterer Bedingungen folgende
kleine Auswahl:

— Mit der Bauleitung ist ein akademisch gebildeter, praktisch erfahrener
und unabhängiger Ingenieur zu betrauen.

" EWN 53/15; RR an EWLE, 24. 6. 1935

' ebd.; EWLE an RR, 27. 6. 1935
10 NVB, UW 43, 29. 5. 1935
11 Bannalperbote 22, 2. 7. 1935
12 EWN 4/4; BR an RR, 28. 6. 1935
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— Allfällige Projektänderungen bedürfen einer besonderen Genehmigung.

— Die Eignung des Lehmes muß fortlaufend durch die ETH überprüft
werden.

— Nach der Fertigstellung ist der Damm durch regelmäßige Kontrollen
auf allfällige Rutschungen, Sickerungen oder andere Schädigungen zu
untersuchen.

— Die zuständigen Instanzen des Bundes haben die Oberaufsicht13.

In einem beigelegten Gutachten spricht sich Bauingenieur Hans Studer
über die Dichtigkeit des Staubeckens und die Standfestigkeit des Dammes

aus. Das Einbringen eines homogenen Lehmkerns werde schwierig sein. Ein
Betonkern könnte die auftretenden Unzulänglichkeiten ausgleichen.
Geologisch sollte die Größe der Felsverwerfung unter der rechten Flanke des

Staudammes genauer untersucht werden. Auch stehe nicht fest, ob noch

andere Verwerfungen vorhanden seien. Uber die Art und Weise, wie die

Verwerfung abgedichtet werden soll, hatten die Experten verschiedene

Ansichten geäußert. Studer schlägt als neue Variante das Abdecken mit
einer Eisenbetonplatte vor u. '

Obwohl die Luzerner Zeitungen vor allem die Warnungen, die
der Bundesrat mit der Baugenehmigung verknüpft hatte,
herausstrichen 1s, gab es für die Bannalper nur noch die Devise Volldampf
voran» 16. Doch sollte dieses Schnellzugstempo nur allzu bald wieder

empfindlich gebremst werden. Die in der Presse immer häufiger
auftauchende Voraussage, das Bannalpwerk werde an der Finanzie-

rung scheitern 17, schien sich plötzlich zu bewahrheiten. Die Firmen
Prader und Hatt-Haller erklärten sich außerstande, den vorgesehenen

Garantiekredit von 55 000 Fr. aufzubringen, weil die schwei-

zerischgn_Finanzkreise einen geschlossenen. Ring gegen Nidwaiden
bildeten. Die beiden Firmen kehrten nach dieser Feststellung~den
Spieß um und verlangten einen Finanzausweis für die gesamte
Kostensumme des Werkes. Im besonderen forderten sie vor der
Vertragsunterzeichnung entsprechende Sicherheiten für ihren Anteil am
Gesamtbudget. Da die Baukommission nicht auf diese Bedingungen ein-

13 EWN 4/4; Bericht des Oberbauinspektorates vom 1./18. Juni 1935 über das

Projekt eines Staudammes auf der Bannalp.
14 ebd.; Gutachten Studer vom n. 6. 1935
15 LTB, VL 134, 29. 6. 1935; LNN 155, 1. 7. 1935
14 National-Zeitung 301, 4. 7. 1935
17 NZZ 1120, 27. 6. 193y; LTB 153, 28. 6. 1935; LNN, LTB 158, 4. 7. 1935;

National-Zeitung 301, 4. 7. 1935; NZZ 1194, 8. 7. 1935; Der Bund 313, 9. 7.
1935
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treten konnte, mußte sie sich sofort auf die Suche nach einem andern

Vertragspartner machen.

Man wandte sich an die Baugeschäft AG in Root, die die
zweitgünstigste Offerte für den Staudamm eingegeben hatte. Die
Unterhandlungen konnten so rasch gefördert werden, daß bereits anfangs
Juli ein neuer Vertrag vorlag 1S.

Mit größtem Interesse wurde die Suche nach einem geeigneten
Bauunternehmen vom Verwaltungsrat des EWLE verfolgt. Frey-Fürst äußerte
in der Sitzung vom 10. Juli die Vermutung, die Baugeschäft AG Root
werde wo,hl kaum die erforderliche finanzielle Unterstützung für einen

Auftrag finden, für den sie gar nicht eingerichtet sei. Es bestehe «demzufolge

Aussicht, daß auch diese Auftragserteilung wieder in einer

Sackgasse» ende und der Regierungsrat sich damit weiter bloßstelle. Der Rat
erwog, die Nidwaldner Gemeinden durch Provisionsversprechen an einer

Weiterbelieferung duroh das EWLE zu interessieren, sah jedoch den
«Zeitpunkt für derartige weitere Zugeständnisse noch nicht gekommen» ".

Um der leidigen Diskussion um die Finanzierung ein Ende zu
bereiten, mußte sich die Baukommission zunächst über die Art der

Geldbeschaffung klar werden. Da eine Finanzierung mittels
Obligationen kaum Erfolg versprach, einigte man sich auf die Ausgabe

von Schuldscheinen zu einem Zinssatz von 4 %. Dies erlaubte
fortwährende Geldaufnahmen je nach Bedarf, ohne Bindung an eine

Zeichnungsfrist. Dadurch erhoffte man, größere Mittel innerhalb des

Kantons flüssig zu machen. Obligationen konnten zu einem spätem
Zeitpunkt immer noch aufgelegt werden 20.

In der außerordentlichen Sitzung des Landrats vom 12. Juli 1935
kreuzten die Ratsherren nochmals recht heftig die Klingen. Zuerst
behandelten sie eine Interpellation, die über sechs strittige Punkte
Auskunft verlangte. So wurde der Regierungsrat z. B. gefragt, was
ihn veranlaßt habe, von einer möglichen Bundessubvention von
600 000 Fr. zu sprechen. Dies beruhe auf einer falschen Interpretation

einer Aussage, lautete die Antwort. 15 % Subvention für die

ganze Bausumme komme nicht in Frage, höchstens für die Lohnsumme

an Arbeitslose, was somit etwa 30 000 Fr. ausmachen könne. Auf

18 Prot. BK, 8. 7. 1935
" Prot. VR EWLE, 10. 7.1935
20 Prot. BK, 8. 7. 1935
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Verlangen der Interpellanten wurden die Vorbehalte und Bedingungen,

die der Bericht des Oberbauinspketorates vom 1./18. Juni 1935
enthielt vorgelesen. Der Forderung nach öffentlicher Planauflage, die

in der Interpellation ebenfalls enthalten war, sei bereits im Januar
1934 Genüge getan worden. Grundsätzlich habe sich am Projekt
nichts verändert. Eine nochmalige Auflage würde nur zu weitern
Einsprachen führen.

Als nächstes Geschäft kam eine Motion Ernst Zgraggen zur
Behandlung, die eine Unterbrechung der Bauarbeiten verlangte, bis die
Beschaffung der gesamten Bausumme sichergestellt "sei. Dabei dürf-
teh die Mittel der Kantonalbank und der kantonalen Brandversicherung

nicht beansprucht werden. Mit 25 zu 18 Stimmen wurde die
Motion in der dritten Abstimmung als nicht erheblich erklärt. Hierauf

ersuchte der Regierungsrat um die Kompetenz, die Ausgabe
von Schuldscheinen vorzunehmen. Dies erlaube eine größtmögliche
Anpassung an die jeweilige Lage auf dem Kapitalmarkt. Bis zum
Dezember 1935 benötige man 750000 Fr., bis zum Dezember 1936
1 Mio. Fr., bis zum Juni 1937 800 000 Fr. und 1 Mio. Fr. für das

Verteilnetz, bis zum Dezember 1937 schließlich 350000 Fr.21. Kein
Privatmann baue ein Haus, bevor er das Geld beisammen habe, tönte

es aus der Ratsmitte. Zwei Darlehen von 150 000 Fr. und 50 000
Fr. habe man bereits erhalten, erwiderte Landesstatthalter Joller.
Man wolle nicht durch eine Zeichnungsfrist von 8 Tagen einen
Mißerfolg riskieren. Der Antrag des Regierungsrates erreichte genau das

absolute Mehr. Auch der neue Bauvertrag mit der Baugeschäft AG
Root fand Zustimmung, nachdem Landammann Christen bekanntgegeben

hatte, die Firma arbeite um 76 000 Fr. billiger als die
frühern Vertragspartner. Dazu habe man noch rigorosere Strafbestimmungen

in den Vertrag aufgenommen 22.

Landammann Christen schrieb nach dieser Sitzung an Prof. Ruck,
die Bannalper hätten «nach einer mit nie gesehener Leidenschaft
geführten Debatte einen vollen Sieg erringen» krinnpn 23

Die Pressekommentare zu dieser Sitzung befaßten sich
hauptsächlich mit der Ablehnung der Motion und der Beurteilung des finan-

21 EWN 4/3; RR an LR, 10. 7. 1935
22 Prot. LR, 12. 7. 1935; LTB, LNN, VL 166, 13. 7. 1935; UW 57 und 58, 17.

und 20. 7. 1935; NVB 58, 20. 7. 1935; NZZ 1267, 20. 7. 1935
23 EWN 57/14; Christen an Ruck, 13. 7. 1935
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ziellen Aspektes. Die Ablehnung der Motion und eine Äußerung im
Bannalperboten Nr. 22 dokumentierten die Absicht, die Fonds der
kantonalen Verwaltungszweige (Brandversicherung, Hilfsfonds, Kant.
Armenkasse, Lehrerpensionskasse, Viehseuchenkasse, Winkelriedfonds

usw.) zur Finanzierung des Bannalpwerkes heranzuziehen 24.

Diesen Eindruck hatte bereits eine Erklärung des Regierungsrates
erweckt, die den Gerüchten entgegentrat, der Reservefonds der
Kantonalbank könnte verwendet werden25. Die Finanzierung durch
Schuldscheine stellte man in der Presse so dar:

«Gehen z. B. im ersten Jahr der Anleihensdauer für 500 000 Fr.
Zeichnungen ein, so wird eben für diesen Betrag gebaut. Im zweiten Jahr baut
man dann z. B. für weitere 600 000 Fr. usf., bis das Bannalpwerk fertig
ist. Was macht man aber, wenn z. B. nachdem das permanente Anleihen

1,5 Mio. Fr. eingebracht hat, keine weiteren Zeichnungen mehr erfolgen?
Die Antwort lautet sehr einfach: Man stellt die Bauarbeiten ein, ohne

das Werk zu vollenden. Das gezeichnete und bereits verbaute Kapital ist
dann in einem niichtvollendeten Werk eingefroren und verloren» ".

3.2. Arbeit für die Juristen

Neben den zermürbenden Scharmützeln um Baubeginn und

Finanzierung durften die Fristen zur Beantwortung dercTTversen
Rekurse nicht verpaßt werden. So waren bereits Ende Juni die
Gegenbemerkungen zu den Sistierungsgesuchen im Zusammenhang mit
dem Monopolbeschluß der Landsgemeinde 1935

1 und zu den Gesuchen

um eine vorsorgliche Verfügung gegen die Wasserwerksteuer

(eingereicht von der Schuhfabrik Buochs und der Steinindustrie
Rotzloch) fällig2. Eine weitere staatsrechtliche Beschwerde mit Si-

stierungsgesuch reichten Hergiswil und Stansstad gegen die Kündi-

" NZZ 1194 und 1267, 8. und 20. 7. 1935; Bund 313, 9. 7. 1935; LTB 164, 11.

7. 1935; UW 57, 17. 7. 1935
* VL, LTB, LNN 157, 3. 7. 1935
M LTB 166, 13. 7. 1935

1 EWN 55/17: Gegenbemerkungen gegen die Gesuche der Steinindustrie Rotzloch

und der Schuhfabrik Buochs um eine vorsorgliche Verfügung betr. den

Landsgemeindebeschluß vom 28. 4. 1935, 28. 6.1935
2 EWN 4/3; Gegenbemerkungen gegen die Gesuche der Steinindustrie Rotzloch

und der Schuhfabrik Buochs um eine vorsorgliche Verfügung betr. die
Wasserwerksteuer, 28. 6. 1935
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gungsverfügung des Regierungsrates vom n. April 1935 und gegen
den Entscheid des Landrates vom 1. Juni 1935 beim Bundesgericht
ein 3. Kurz darauf gelangten diese beiden Gemeinden und der Stadtrat

von Luzern nochmals an den Bundesrat und ersuchten um
Aufhebung des Landratsbeschlusses auf sofortigen Baubeginn 4.

Noch vor der Beantwortung des Sistierungsgesuchs von Hergis-
wil und Stansstad5 mußte die Vernehmlaissung zu den fünf
Bauverbotsbegehren verfaßt werden.

Die zusammenfassende Antwort stellte vor allem die Souveränität des

Kantons in den Vordergrund. Dem Bund stehe nur die Oberaufsicht zu.
Nidwaiden halte alle Vorschriften ein und garantiere die öffentliche
Sicherheit. Die Finanzierung sei ein kantonisinternes Problem. Die Behauptung,

in Nidwaiden herrsche Terror, enbehre jeder Grundlage, da 80—90 %
der Bevölkerung den Werkbau begrüßten s.

Einige Tage später beantragte der Regierungsrat dem Bundesgericht

in 3 Vernehmlassungen 7 die Abweisung der Beschwerden gegen
die WasserwerkSteuer 8. Kurz darauf mußten beim Bundesrat auch
die 5 Vernehmlassungen zu den Rekursen gegen die Landsgemeinde

1935 eingereicht werden9. Im Begleitschreiben an das EJPD wurde

3 EWN 4/3; Staatsrechtliche Beschwerde der Bezirksgemeinderäte Hergiswil und
Stansstad, 22. 6. 193 j

4 EDI, ASF, Adm. Akten 1925—1940, Bd. 8; Stadtrat von Luzern an BR, 27.
6. 1935; Hergiswil und Stansstad an BR, 29. 6. 1935
Fast ein Jahr später wurden diese Einsprachen mit dem Hinweis auf die

nochmalige Planauflage von Ende Juli 1935 abgewiesen. (EDI, ASF, Adm. Akten
1925—1940, Bd. 8; EDI an Stadtrat von Luzern, 12. 6. 1936; EDI an Hergiswil

und Stansstad, 12. 6. 1936)
5 EWN 4/3; Gegenbemerkungen des Regierungsrates gegen das Sistierungsge-

such betr. die Kündigung der Stromlieferungsverträge mit dem EWLE, 5. 8.

1935
4 EWN 55/17; Vernehmlassung des Regierungsrates zu den von der Bürgenstockbahn,

dem EW Altdorf und den CKW, den Bezirksgemeinden Hergiswil und
Stansstad, dem Stadtrat von Luzern und dem EWLE gestellten Gesuchen um
Erlaß eines Bauverbotes, 5. 7. 1935

7 EWN 4/3; Vernehmlassungen i. S. Schuhfabrik Buochs, Steinindustrie Rotzloch
und Bürgenstockbahn, 9. 7. 1935

8 Die Antwort auf den Rekurs des EWLE erfolgte am 29. 8. 1935 (EWN 4/3;
Vernehmlassung i. S. EWLE 29. 8. 1935)

"* EWN 4/2; Vernehmlassungen i. S. EWLE, Hergiswil und Stansstad, EW
Altdorf und CKW, Bürgenstockbahn, Schuhfabrik Buochs, 12. 7. 1935
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nochmals betont, eine Ablehnung des faktischen Monopols werde
den Bau des Bannalpwerks nicht aufhalten. Höchstens könnte die
Wirtschaftlichkeit des Betriebes gefährdet und Nidwaiden damit
Schaden zugefügt werden 10.

Kaum war die Antwort auf die Beschwerde von Hergiswil und
Stansstad gegen die Aufforderung zur Kündigung vom n. April
193 5 verfaßt11, reichten die beiden Gemeinden einen neuen Rekurs

gegen die Kündigung der Stromlieferungsverträge mit dem EWLE
durch den Regierungsrat vom 24. Juni 1935 ein. Darin wird das

Bundesgericht ersucht, die Kündigung und die Anzeige des Rückkaufs

der Verteilanlagen aufzuheben 12.

Hergiswil und Stansstad hatten durch ein Gutachten des Berner
Professors Blumenstein neue Hoffnung geschöpft. In diesem
Gutachten wurde versichert, das faktische Monopol stehe in Widerspruch
zum eidg. Elektrizitätsgesetz. Die beiden Gemeinden könnten nicht
zwangsweise an das Bannalpwerk angeschlossen werden. Das
Bannalpwerk genieße gegenüber dem EWLE keinen Vorzug 13.

Das Gutachten Blumenstein bewog die Nidwaldner Regierung, den

Bundesrat zu ersuchen, den Entscheid über das faktische Monopol
aufzuschieben, bis sich der Regierungsrat zu diesem Gutachten
geäußert habe. Die Behandlung dieser Frage sei ohnehin nicht mehr
so dringend angesichts des erfolgten Baubeginns, der abgeschlossenen

Unternehmerverträge und der gekündigten Stromlieferungsverträge.

Das Gutachten nehme «ohne Kenntnisse der Sachlage und der

ergangenen Rechtsschriften aus abstrakt-theoretischen Erwägungen
Stellung» zum Problem14. Die «Gegenbemerkung zum Rechtsgutachten

Blumenstein» konnten Ende Juli an den Bundesrat gesandt
werden 1S. Im Begleitbrief werden die Gemeinderäte von Hergiswil
und Stansstad beschuldigt, «die Sach- und Rechtslage nachträglich
noch zu verwirren und zu verschieben» 16.

,0 EWN 4/2; RR an EJPD, 12. 7. 1935
" EWN 4/3; Rekursantwort i. S. Hergiswil und Stansstad, 17. 7. 1935
12 EWN 55/18; Hergiswil und Stansstad an BG, 23. 7. 1935
13 EWN 55/17; Rechtsgutachten betr. das faktische Monopol des Bannalpwerkes,,

erstattet von Prof. Ernst Blumenstein, 20. 6. 1935
14 EWN 4/2; RR an BR, 12. 7. 1935
15 ebd.; Gegenbemerkungen zum Rechtsgutachten Blumenstein, 24. 7. 1935
14 ebd.; RR an BR, 25. 7. 1935
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Die beiden Verfahren betreffend die Sistierung der Kündigung
durch den Regierungsrat und die vorsorgliche Verfügung gegen die
Wasserwerksteuer konnten im August 1935 abgeschlossen werden.
Das Bundesgericht wies alle vier Begehren ab 17. Die übrigen Rechtsstreite

zogen sich mit Repliken und Dupliken, die allerdings kaum
etwas Neues brachten, bis ins folgende Jahr hinein. Neben diesen

Auseinandersetzungen liefen vor Bundesgericht noch die Verfahren
betreffend das regierungsrätliche Kompetenzübertragungsgesetz und
die Buße gegen Dr. Wey wegen Nichteinholung der Konzession,
nebst einem Revisionsgesuch des EWLE zum Urteil des Bundesgerichts

vom 9. Mai 1935 (Erloschenerklärung der Trübseekonzession).
Um die Gefahr eines BauVerbotes abzuwenden, mußte sich die

Regierung doch noch zu einer öffentlichen Planauflage entschlies-

sen. Das EDI erachtete die Aufforderung zur Einsichtnahme in den

Detailbericht Büchi, wie sie in den Mitteilungen des Regierungsrates
Nr. 7 erschienen war, als nicht genügend, da keine Einsprachefrist

bekanntgegeben wurde. Nach einer vorschriftsgemäßen öffentlichen

Bekanntmachung war nach Ansicht des EDI «für den Erlaß
eines Bauverbotes dann wohl keine Veranlassung mehr» vorhanden

1S. So wurden die Baupläne vom 26. Juli bis 5. August 1935 zur
öffentlichen Einsichtnahme im Hause des Sekretärs der Baukommission

aufgelegt. Wie befürchtet, gingen erneut verschiedene Einsprachen

ein. Unter den Beschwerdeführern befanden sich auch Flury
und seine beiden Kampfgefährten Kaplan Vokinger und Martin
Wyrsch. In den fünf Eingaben (drei davon mit Kopie an das EDI)
wurde insbesondere auf den fehlenden Betonkern und die Verlegung
der Zentrale und der Druckleitung hingewiesen. Auch sei die
Einsprachefrist mit 10 Tagen zu kurz bemessen 19.

Nun wurde sogar den eidgenössischen Instanzen die Papierflut rund
umdasBannalpwerk langsam zu groß. In der Bekanntgabe der Einspra-

" BGE i. S. Hergiswil und Stansstad vom 8. 8. 1935 (Beschwerde vom 22. 6.

1935); BGE i. S. Hergiswil und Stansstad vom 8. 8. 1935 (Beschwerde vom 23.
7. 1935); BGE i. S. Schuhfabrik Buochs und Steinindustrie Rotzloch vom 10.
8. 1935

<• EWN 55/18; EDI an RR, 18. 7. 1935

" EWN 77/1; Stadtrat von Luzern an BK, 1. 8. 1935 (Kopie an EDI); EWLE
an BK, 3. 8. 1935 (Kopie an EDI); Bürgenstockbahn an BK, 3. 8. 1935 (Kopie

an EDI), Vokinger und Wyrsch an BK, 3. 8. 1935; Flury an BK, 3. 8. 1935
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che des Stadtrats von Luzern an den Nidwaldner Regierungsrat seufzte

das EDI: «Im Interesse aller Behörden und Instanzen, welche sich

mit der Bannalpangelegenheit zu befassen haben, hegen wir den

dringenden Wunsch, die Zahl der Eingaben, Beschwerden und
Rekurse nicht weiter sich steigern zu lassen» 20. Daher wurden die
Rekurrenten ersucht, ihre Wünsche direkt bei der Baukommission
vorzubringen. Inbezug auf den Inhalt der Beschwerden antwortete das

EDI, das Projekt Flury sei nicht mehr maßgebend. Die aufgelegten
Pläne habe der Bundesrat am 28. Juni 1935 mit einigen Vorbehalten

genehmigt21. Kurz darauf lehnte die Baukommission in
gleichlautenden Antworten alle eingegangenen Beschwerden ab 22.

Dennoch machte das EDI die Nidwaldner Regierung am 27.
August 1935 nochmals aufmerksam auf «das erhöhte Maß von
Verantwortung, das mit Talsperrbauten unweigerlich verbunden» sei.

Die Überwachung der fachgerechten Ausführung des Staudammes
sei grundsätzlich Sache des Kantons, doch empfehle der Bundesrat

dringend, für die Bauberatung~eiflen gemeinsamen Experten zu
bezeichnen. Das EDI schlug dafür Dn Ing. Gruner, Basel, vor 23. Die
Nidwaldner Regierung wollte diesem Vorschlag nicht ohne vorherige
Rücksprache mit Dr. Gruner zustimmen, da sie in Anbetracht
verschiedener Vorkommnisse «etwelche Bedenken bezüglich der Objektivität

der schweizerischen Fachleute» hege24. Nach einer ersten
gemeinsamen Besichtigung der Baustelle am n. Oktober 1935
erklärte sich die Baukommission mit dem Experten Dr. Gruner
einverstanden 2S.

Alle 1—2 Monate trafen von nun an die Bauberichte Dr. Gruners beim
OBI ein 26. Diese Berichte gaben Auskunft über den Stand der Bauarbei-

20 EWN 4/5; EDI an RR, 7. 8. 1935
21 EWN 4/5; EDI an Stadtrat von Luzern, 7. 8. 1935
22 ebd.; BK an Stadtrat von Luzern, EWLE, Bürgenstockbahn, Vokinger und

Wyrsch, Flury, 12. 8. 1935
23 EDI, ASF, Adm. A. 1925—1940, Bd. 8; EDI an RR, 27. 8. 1935
24 ebd.; RR an EDI, 6. 9. 1935
25 ebd.; OBI an Gruner, 14. 10. 1935
26 ebd.; Baubericht Nr. 1 vom 18. 10. 1935; Nr. 2 vom 9. 11. 1935; Nr. 3 vom

3. 1. 1936; Nr. 4 vom 25. 2. 1936; Nr. 5 vom 23. 4. 1936; Nr. 6 vom 19. 6.

1936; Nr. 7 vom 3. 8. 1936; Nr. 8 vom ij. 8. 1936; Nr. 9 vom 25. 8. 1936;
Nr. 10 vom 24. 9. 1936; Nr. 11 vom 25. 1. 1937; Nr. 12 vom 5. 6. 1937; Nr.
13 vom j. 7. 1937; Nr 14 vom 31. 8. 1937; Nr. 15 vom 21. 9. 1937
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ten und über kleinere technische Änderungen, die im Verlaufe der Bauzeit
am Projekt vorgenommen werden mußten. Die Zusammenarbeit zwischen

Bauleitung und Experte scheint sich rasch eingespielt und ohne größere
Schwierigkeiten weiterentwickelt zu haben. Der Experte ordnete eine
detaillierte Untersuchung der Lehmlager auf Bannalp an, die dem erdbau-
technischen Laboratorium der ETH Zürich anvertraut wurde 27.

In der Presse wurde die Ernennung Dr. Gruners mit einem Dammbruch

in Italien, bei dem über 100 Menschen umkamen, in
Zusammenhang gebracht. Nach dieser Katastrophe habe es das EDI als

richtig erachtet, daß «die mit einem kindlichen Optimismus an die

Ausführung des Werkes gegangene Nidwaldner Regierung einen

eidgenössischen Bauvormund» erhalte2S.
Nachdem nun die Bauarbeiten auf Bannalp in vollem Gang waren,

konnte auch an eine kirchliche Einsegnung der Baustelle gedacht
werden. Der Bannalperbote lud in seiner__i. August-Ausgabe zu
einem Einweihungs- und Bittgottesdienst in Wolfenschießen mit an-
schließender Besammlung auf Bannälp ein. Nebst dieser Einladung
rief das Blatt durch einen Auszug aus dem Bundesbrief von 1291 in
Erinnerung, daß die Eidgenossenschaft zur Förderung der gemeinsamen

Wohlfahrt gegründet wurde. Schon damals sei den Vögten
als Bedrückern und Ausbeutern des Volkes die richtige Antwort erteilt
worden. Heute gelte es, «dem modernen Raubrittertum»
entgegenzutreten,«dasjiichtmehr_jntrotzigenFesten1_sondfern^
Verwaltungsgebäuden» throne 29. ~~

EineTAnkündigung des Bittgottesdienstes in der Presse riet dem

Festprediger, nicht von Lukas 14, Vers 28—30 auszugehen, wo es

heiße:

Wenn einer von euch ein Werk bauen will, setzt er sich zuvor hin und
berechnet die Kosten, ob er auch die Mittel zur Ausführung habe. Sonst

könnten, wenn er den Grund gelegt hat und den Bau nicht vollenden
kann, alle, die es sehen, ihn verspotten und sagen: 'Dieser Mensch fing
einen Bau an, konnte ihn aber nicht vollenden' 30.

Die Einsegnung der Baustelle am 11. August 1935 gestaltete sich

zu einer eindrücklichen Demonstration für Bannalp. Es nahmen an

27 ebd.; Aktennotiz Dr. Gruners, 28. 10. 1935
23 LTB 246, 16. 10. 1935; vgl. auch NZZ 1929, 5. 11. 1935

" Bannalperbote 23, 1. 8. 1935
30 LTB 190, 10. 8. 1935
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ihr rund iooo Personen teil. Nach Schluß der Feier stellten etwa
260 Schützen in einem Freundschaftsschießen vom Standort des

zukünftigen Staudamms aus ihre Treffsicherheit unter Beweis31. Dies
alles begeisterte das Volk so sehr, daß nachher ein Einsender im Volksblatt

jubelte: «Ein Tag, wie man ihn nicht besser denken konnte, voll
der Sonne und Wonne» 32.

Anfangs September konnte Präsident Christen der Baukommission

über den planmäßigen Fortgang der Bauarbeiten berichten.

Vorläufig seien auf der Baustelle rund 90 Mann beschäftigt. Eine
Schlafbaracke mit 64 Plätzen habe man soeben fertiggestellt33.

Die Beschwerdeführer, die im August bei der Baukommission
abgeblitzt waren, gaben nicht so schnell auf. Am 10. September 1935
wies Frey-Fürst in einem Schreiben an das EDI auf die Folgen hin,
die ein Dammbruch nach sich ziehen würde. Da in der Nidwaldner
Regierung kein Fachmann sitze, könne sie die Gefahr wohl kaum

richtig abschätzen. Daher schreite sie «auch über die berechtigtsten
Einsprachen vollständig hinweg» 34.

Kaplan JVoJkinger sprach am 2. Oktober 1935 persönlich bei

Bundesrat Etter vor und machte ihn auf die Abänderung des Projektes

Flury aufmerksam 3S. In einer gemeinsamen Eingabe an das EDI
protestierten Kaplan Vokinger. Martin Wyrsch und Wilhelm Flury
einige Tage später gegen die «extremen Spartendenzen» der
Baukommission. Dies sei offenbar eine Folge «der unglücklichen
Bestimmungen des Bauleitungsvertrages, wonach dem Bauleiter zu seinem

Gesamthonorar von rund 140 000 Fr. noch eine Prämie von 20 %
für jede Kostenunterschreitung ausbezahlt» werde. Durch die
vorgesehenen Einsparungen sei aber die Betriebssicherheit des Werkes
«in hohem Maße» gefährdet. Die drei Rekurrenten verlangten vom
Bundesrat, daß er auf den Beschluß vom 28. Juni 1935 (Baugenehmigung)

zurückkomme, eine neue Planauflage anordne, den Abschluß
von Werkverträgen vorläufig verbiete und die Baukommission ver-

31 LTB 191, 12. 8. 1935; UW, NVB 65, 14. 8. 1935; Bannalperbote 24, Anfang
September 1933.

32 NVB 65, 14. 8. 1935
33 Prot. BK, 2. 9. 1933
34 EDI, ASF, Adm. Akten 1923—1940, Bd. 8; Frey-Fürst an EDI, 10. 9. 1935
35 ebd.; Aktennotiz von BR Etter vom 4. 10. 1935
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pflichte, jedem Stimmbürger das abgeänderte Projekt mit vollständigem

Baubeschrieb zuzustellen 34.

Auf diese Eingabe hin wandte sich Bundesrat Etter an Dr. Gruner und
bat ihn um eine Stellungnahme, besonders inbezug auf die Qualifikation
des Bauleiters. In seiner Antwort führte Gruner aus, er habe Ing. Biveroni
«als sehr gewissenhaften und erfahrenen Ingenieur kennen gelernt», der
Gewähr biete für eine einwandfreie Ausführung der Arbeiten vom
technischen Standpunkt aus. Die Angriffe gegen die Ersparnisprämie von 20 %
halte er, Gruner, «für vollständig ungerechtfertigt». Die Bauherrschaft habe

das Recht, den Bauleiter an Ersparnissen zu interessieren. Unzulässig
wäre, wenn dieser vom Unternehmer irgendwelche Zuwendungen erhielte 37.

f.3. Der Landerwerb

Besondere Probleme gab der Bauleitung die Beförderung der
schweren Maschinen (Kompressoren, Raupenbagger, Steinbrecher,
Walzen, Lastwagen usw.) durch die Luftseilbahn auf. Sie mußten
in Einzelteile zerlegt und auf dem Bauplatz wieder zusammengesetzt
werden1. Die provisorische Seilbahn war bereits ab Mitte Juli betriebsbereit,

doch reichte die Stadt Luzern kurz darauf ein Gesuch um
eine vorsorgliche Verfügung beim Bundesgericht ein. Die Seilbahn

gefäln de derTKTnderspIelplatz ihres Ferienheims und vermindere den

Wert^deFFellbodenalp, hieß die Begründung2. Auf den 31. Juli
193 5 verhängte das Bundesgericht ein Transport-Verbot über die
Seilbahn 3. Allerdings wurde der Betrieb, wie die Presse zu beriefe
ten wußte, nie eingestellt4. Eine große Anzahl Teilnehmer an der

Einsegnung vom 11. August 1935 sei mit dieser nicht konzessionierten

Seilbahn transportiert worden s. Nachdem der Regierungsrat seine

Einwendungen gegen das Gesuch des Stadtrates erhoben hatte4,

34 ebd.; Vokinger, Wyrsch, Flury an EDI, 14. 10. 1935
37 ebd.; Gruner an BR Etter, 19. 11. 1935

1 Bannalperbote 24, Anfang September 1935
2 EWN Stadtrat von Luzern an BG, 25. 7. 1935
3 Prot. Büro der BK, 6. 8. 1935
4 LTB 200, 23. 8. 1935; Basler Nachrichten 233, 26. 8. 1935
5 LTB 190 und 192, 10. und 13. 8. 1935
4 EWN 4/5; Einwendungen des Regierungsrates gegen das Gesuch des Stadtrates

von Luzern um Erlaß einer provisorischen Verfügung i. S. Transportseilbahn
über Fellbodenalp, 5. 8. 1935
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